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Tagesordnungspunkt 
Auswirkungen von Hartz IV auf lokalen Arbeitsmarkt und Finanzsituation 
 

Beschlussvorschlag 
1. Der Rat stellt fest, dass der aktuelle bundespolitische Entscheidungsprozess das 

Optionsmodell faktisch ausschließt. Vor diesem Hintergrund beschließt der Rat, 
endgültig von dem Optionsmodell Abstand zu nehmen und die Aufgabenwahrnehmung 
im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit und der Stadt Dortmund 
schnellstmöglich zu vereinbaren.  

 
2. Der Rat sieht als wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit der 

Arbeitsgemeinschaft die Beachtung folgender Prinzipien an:  
 

- Die Rechte und Pflichten der zukünftigen Klientel müssen in einem ausgewogenen 
Verhältnis stehen. Das erfordert ein ausreichendes Angebot an beruflicher Integration und 
flankierender sozialer Maßnahmen.  
 
- Die Beratungs- und Geldleistung muss aus einer Hand erfolgen. Die Vermittlung in Arbeit 
oder Ausbildung hat Vorrang vor der ausschließlichen Gewährung von finanziellen 
Leistungen.  
 
- Eine ausreichende Finanzierung der Integrationsmaßnahmen muss gewährleistet sein. Ab 
2005 sollten pro Erwerbslosem die gleichen Mittel für Integration zur Verfügung stehen wie 
in 2004. Der Mitteleinsatz muss zeitnah und flexibel erfolgen.  
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3. Der Rat fordert die Verwaltung auf in den Verhandlungen mit der Agentur für Arbeit 

über die Ausgestaltung der Arbeitsgemeinschaft folgende konkrete Ziele zu verfolgen 
und entsprechende Vereinbarungen zu treffen:  

 
a. Die ARGE verpflichtet sich, einen gleichen Zugang zu den Förderinstrumenten 

des SGB III für alle Arbeitslosen zu gewähren. 
b. Die ARGE gewährleistet die Mitbestimmung der Stadt in Fragen der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik. Auf die aktuelle bundesweite Ausschreibungspraxis wird 
zugunsten des Erhalts lokaler Arbeitsmarktstrukturen verzichtet.  

c. Die ARGE nutzt die vorhandenen Trägerstrukturen der Verbände, der 
kommunalen Beschäftigungsförderung und der sonstigen ergänzenden 
Einrichtungen Ausbildungs- und Qualifizierungseinrichtungen, um die berufliche 
Integration zu fördern und flankierende soziale Dienstleistungen in ausreichendem 
Umfang zur Verfügung zu stellen.  

d. Die Aufgaben der ARGE werden von MitarbeiterInnen der Agentur für Arbeit, der 
Stadt Dortmund und ggf. von beauftragten Dritten wahrgenommen. Zwischen den 
Trägern wird die erforderlicher Personalkapazität und die Qualifikationsstruktur 
der MitarbeiterInnen (Casemanagement) vereinbart.  

e. Die ARGE verpflichtet sich, zugunsten der ausreichenden Bereitstellung von 
Ausbildungsplätzen, Arbeitsstellen und Qualifizierungsmöglichkeiten für alle 
Jugendlichen unter 25 Jahren, den Fortbestand der überbetrieblichen Ausbildung 
in Dortmund abzusichern.  

f. Analog des Verordnungsentwurfes zur Übergansregelung für die 
Arbeitsmarktreform wird die ARGE Vereinbarungen treffen, die eine finanzielle 
und fachliche Abwicklung der Aufgaben nach dem 01.01.05 sicherstellt, sofern es 
in technischer oder organisatorischer Hinsicht zu Verzögerungen kommt. 
Entsprechend wird der Übergang zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit so 
geregelt, dass von Trägern der Sozialhilfe begonnene Maßnahmen von der BA 
weitergeführt werden. 

 
Der Rat wird vor der Sommerpause mündlich und schriftlich über den Umsetzungsstand der 
Verhandlungen informiert.  
 
Der Rat fordert die Verwaltung auf, vor dem Ende der Wahlperiode einen 
entscheidungsfähigen Entwurf für die vertragliche Ausgestaltung der Arbeitsgemeinschaft 
nach § 44b SGB II ab 1.1.2005 vorzulegen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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gez. Daniela Schneckenburger 
 
 
f.d.R. Petra Kesper 
 
 


